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§ 2 EIRAG Vorübergehende Tätigkeit
 EIRAG - Europäisches Rechtsanwaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2020

§ 2.

Europäische Rechtsanwälte dürfen, soweit sie Dienstleistungen im Sinn des Art. 50 EGV erbringen, in Österreich

vorübergehend rechtsanwaltliche Tätigkeiten wie ein in die Liste der Rechtsanwälte einer österreichischen

Rechtsanwaltskammer eingetragener Rechtsanwalt erbringen, wobei sie jedoch den sich aus den Bestimmungen

dieses Teils ergebenden Beschränkungen unterliegen (dienstleistende europäische Rechtsanwälte).

In Kraft seit 24.05.2000 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eirag/paragraf/2
file:///

	§ 2 EIRAG Vorübergehende Tätigkeit
	EIRAG - Europäisches Rechtsanwaltsgesetz


